
A1653 August 14.
NOTIZEN [DES ZUGER STADT- UND AMTSRATES BEAT II . ZURLAUBEN UEBER

DIE SITZUNG DES STADTRATES] VOM 14 . AUGUST 1653
BA ZG A 39 . 26 . 3 . 64 V

»11 . 1 Den Lüthen naahfragen ob sy forth syendt so nit hie [ in der Stadt Zug

als Hintersassen ?] angenommen , ist wider einhelig erkhent } die forth



Zemdhnen.
2

[2 . ] Der Datieren  handel dermalen auch abmaahen.
2 2

[3 . ] Ziegler [ Jakob ] S p e k h hat Jüngst us . . . Niemand gwarnet , der . . .
2

Letter  6 bz . umb 100 Ziegel . . . Fahrt Jm durch syn maten eignen

gwalts ; Nimbt us derselben und in Knopflis  Runsen stein unge¬

fragt synes gefallens . ohne Rechtsami . Jst vertaget und nit erschinen.

Soll eimal Jn der Ru [ n ] sen den schaden dem Letter Verbessern und über

Acht tag erschynen.

[4 . ] Peter B ü t 1 e r fordert 800 gl . Hauptguot 2 verfalne Zinsen , thuot

79 gl . undt 2 Zallungen 200 gl.
3

Jst diser Langwirige Spahn entlieh Verglychen Volgender gestatten dass

des Hansen [ B ü t 1 e r s ?] Frauw von Jrem hauptguot , biss uff Martini

200 gl . darthun solle Nämlichen davon 100 gl . An die 300 gl . so uff der

Weydt stähnd abzetösen : undt 100 gl . an syn Peters Restierende 800 gl.

also das er dan 6 Jahr Lang von khönftig Martini dannen umb syner Zal-

tungen und hauptguot warten solle : Jnzwischen den Zins darvon Jartich

von dem Schuldner Zuo [ Ober - ?] Rüti Jnemmen : als von 100 die 5 1/2 gl.

und a ?i die Jez Restierende 79 gl . den halbe ?i theil . soll Hans uff Künf¬

tig Martini Zalen : Undt den andern halben theil bis nach der Erndt . und

soll des Hansen Frauw den übrigen Zins Zuo [ Ober - ?] Rüti setbs Jnemmen.

Hieby warendt [ die Stadt - und Amtsräte : alt ] Amman [Beat  II . ] Zur-
4

tauben , [ Hptm . Jakob Heinrich] , [alt ] Buwherr [ Hans Arnold]

St okhlin,  Hauptman [ Hans ] S p e k h undt Statthalter Carle

Brandenberg  Vogt [ Oswald ] Ko l- in " .

1 ) Ist damit Pt . 4 gemeint ? 2 ) Dieses Wort weggerissen
3 ) Der nachfolgende Text ist wohl später hinzugefügt worden.
4 ) Aus BA ZG ergänzt.
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